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A: Das Verfahren
Am 24. November 2015 reichte der peruanische Bauer und Bergführer 
Saúl Luciano Lliuya mit Unterstützung von Germanwatch und der Stif-
tung Zukun�sfähigkeit Klage gegen den deutschen Energiekonzern 
RWE ein. Er forderte, dass RWE sich anteilig an Schutzmaßnahmen 
gegen die drohende Flut aus einem oberhalb seines Grundstücks liegen-
den Gletschersees beteiligt. Mit seinen Treibhausgasemissionen hat 
RWE erheblich zur Klimakrise beigetragen, die zur Gletscherschmelze 
und zum Anwachsen des Gletschersees führen. In der Folge droht das 
Grundstück von Saúl Luciano Lliuya zu überfluten. Er berief sich in 
erster Instanz vor dem Landgericht Essen und dann in zweiter Instanz 
vor dem Oberlandesgericht Hamm auf § 1004 Abs. 1 Bürgerliches Ge-
setzbuch (BGB): Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entzie-
hung oder  Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Ei-
gentümer von  dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlan-
gen. Sind weitere  Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentü-
mer auf Unterlassung klagen. Dabei argumentierte er, dass die Treib-
hausgasemissionen von RWE zu einer Beeinträchtigung seines Grund-
stückes führen, da RWE damit die globale Erwärmung mitverursache. 
Laut dem Carbon Majors Report ist RWE für rund 0,4% der globalen 
Treibhausgasemissionen verantwortlich. Saúl Luciano Lliuya verlangte 
daher, dass RWE zu diesem Anteil an den Kosten für die Schutzmaß-
nahmen beteiligt.

1.Einleitung



Diese Rechtsansicht, die bislang nur in Form des Be-
schlusses dokumentiert war, hat das Oberlandesge-
richt nun ausführlich in seinem Urteil vom 28. Mai 
2025 erläutert und deutlich ergänzt, z.B. im Hinblick 
auf den Zeitpunkt der Vorhersehbarkeit der Folgen 
fossiler Geschä�smodelle. Damit stellt es einen Präze-
denzfall dar, der weit über den konkreten Fall hinaus 
Bedeutung erlangt. Die Entscheidung ist wegweisend 
für die Frage, inwieweit Unternehmen für klimabe-
dingte Risiken und Schäden verantwortlich gemacht 
werden können und welche Rechte Betro�ene haben.

Nachdem das Landgericht Essen die Klage Ende 2016 in 
erster Instanz abwies, legte Saúl Luciano Lliuya Berufung 
ein. Darau�in entschied das Oberlandesgericht Hamm mit 
Beschluss vom 30. November 2017, dass die Klage schlüssig 
sei. Dabei handelte es sich um den ersten großen Durch-
bruch in dem Verfahren! Warum? Eine Klage ist dann 
schlüssig, wenn sie rein rechtlich korrekt und geeignet ist, 
den geltend gemachten Anspruch zu begründen. Diese 
rechtliche Vorprüfung geht der Beweisaufnahme voraus, 
um Klagen herauszufiltern, die schon rein rechtlich be-
trachtet keine Aussicht auf Erfolg haben. Im Fall Lliuya 
gegen RWE wurde die Klage zunächst vom Landgericht 
Essen als nicht schlüssig abgewiesen. Das Gericht verneinte 
eine rechtliche Verantwortung von RWE für die konkreten 
Klimarisiken in Peru und hielt den Kausalzusammenhang 
für zu vage. Das Oberlandesgericht Hamm hingegen kam 
im Jahr 2017 zu der Einschätzung, dass die Beklagte RWE 
basierend auf § 1004 Abs. 1 BGB aufgrund seiner Treib-
hausgasemissionen grundsätzlich für Schutzmaßnahmen in 
die Pflicht genommen wurde. Damit hat ein Gericht erst-
malig festgestellt, dass Großemittenten für die Folgen der 
Klimakrise international ha�bar gemacht werden können.

Relevante Links:

2016: Urteil Landesgericht Essen
Berufungsbegründung des Klägers

Urteil OLG Hamm vom 28.05.2025

https://rwe.climatecase.org/sites/default/files/2022-05/15.12.2016%20Landgericht%20Essen%20Urteil.pdf
https://rwe.climatecase.org/sites/default/files/2022-05/23.02.2017%20Berufungskl%C3%A4ger%20Berufungsbegr%C3%BCndung.pdf
https://rwe.climatecase.org/sites/default/files/2025-05/Urteil%20v.%2028.5.2025-anon.pdf


Das deutsche Recht basiert dagegen überwiegend auf gesetzli-
chen Regelungen, die beispielsweise im Bürgerlichen Gesetz-
buch (BGB) niedergelegt sind und von Richter:innen anzuwen-
den sind. Dennoch spielen Gerichtsurteile bei der Auslegung 
des Rechts und der Entscheidungsfindung eine zentrale Rolle. 
Zum einen weil Gerichtsentscheidungen auf Bundesebene bin-
dend sind und zum anderen weil Entscheidungen der Gerichte 
niedrigerer Instanzen in der Praxis Orientierung bieten. Die 
Berücksichtigung von Rechtsprechung unterhalb der Bundese-
bene, also jenseits der Bindungswirkung, dient zudem der Ein-
heitlichkeit der Rechtsordnung und Rechtssicherheit für Bür-
ger:innen. In der Konsequenz können auch Entscheidungen 
der Amts-, Land- und Oberlandesgerichte den Verfahrensaus-
gang in anderen Fällen beeinflussen und damit Präzedenzfälle 
darstellen.

B.: Definition: Präzedenzfall
Mit „Präzedenzfall“ ist eine Entschei-
dung gemeint, die als Muster für andere 
Fälle dient oder dafür relevante Maßstä-
be aufstellt.
Von besonderer Relevanz sind Präze-
denzfälle im anglo-amerikanischen 
Common Law, wo das Zivilrecht über-
wiegend nicht in Gesetzen festgelegt, 
also kodifiziert ist. Es stützt sich zwar 
teils auf Gesetze, basiert jedoch im We-
sentlichen auf �üheren Gerichtsent-
scheidungen in ähnlichen Fällen. Dabei 
entfalten nach dem Grundsatz „stare de-
cisis et non quieta movere“ (Latein für 
„beim Entschiedenen stehen und das Ru-
hende nicht bewegen“) die gerichtlichen 
Entscheidungen Bindungswirkung. 

Relevante Links:

Grundsatz „Stare decisis et non guieta movere

https://www.jstor.org/stable/29783297?seq=1


Am 28. Mai 2025 verkündete das Oberlandesgericht Hamm sein 
Urteil. Es entschied die Klage von Saul Luciano Lliuya abzuwei-
sen, dennoch war sie erfolgreich, denn das Gericht folgt in allen 
rechtlich relevanten Fragen dem Kläger: Das Gericht hat festge-
stellt, dass Großemittenten grundsätzlich für die Folgen der Kli-
makrise ha�bar gemacht werden können. Während der Urteils-
verkündung hob der Vorsitzende Richter hervor, dass sich in 
diesem Verfahren die tiefgreifende Ungleichheit zwischen globa-
lem Norden und Süden, zwischen arm und reich widerspiegle. 
Verursacher zur Verantwortung zu ziehen sei kein „Wettbe-
werbsnachteil“, sondern Ausdruck einer “wertebasierten Rechts-
ordnung”. Im Gegenteil könne es für Deutschland zu einem 
„Wettbewerbsvorteil werden, wenn Großemittenten ihrer “gesell-
scha�lichen Verantwortung” nachkommen und sich zunehmend 
von fossilen Geschä�smodellen wegbewegen. Im schri�lichen 
Urteil, welches das Gericht am Tag der Verkündung verö�ent-
lichte, finden sich 52 Seiten (S. 39-91 Urteil) zur rechtlichen 
Schlüssigkeit. Damit klärt es zentrale Rechts�agen zur zivilrecht-
lichen Ha�ung von Unternehmen für die Folgen der Klimakrise 
(1.) und entkrä�et gängige Gegenargumente fossiler Unterneh-
men gegen ihre Ha�barkeit (2.).

2. Das Urteil des
Oberlandesgerichts Hamm
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Das Gericht hat festgestellt, dass der 
Kläger die Voraussetzungen der maßgeb-
lichen Anspruchsgrundlage schlüssig dar-
gelegt hat. Nach Ansicht des Gerichts 
ergibt sich aus dem Vortrag des Klägers 
eine drohende Beeinträchtigung seines 
Grundstücks, zu der die CO₂-Emissionen 
des beklagten Konzerns zumindest mitur-
sächlich beitragen. Eine solche Beein-
trächtigung müsse der Kläger nicht hin-
nehmen. Im Folgenden werden die wich-
tigsten Punkte der gerichtlichen Entschei-
dung übersichtlich zusammengefasst.

A: Die wichtigsten
rechtlichen Punkte 



A: Die wichtigsten
rechtlichen Punkte 
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II. Zuordnung von Verursachungsbeiträgen und Kausalität zwischen 
Rechtsgutsbeeinträchtigung und Treibhausgasemissionen möglich

Emissionen der Tochterunternehmen sind RWE als eigene 
zuzurechnen 
Das Gericht führt aus, dass RWE als Konzernmutter die volle Kont-
rolle über die Unternehmenspolitik ihrer Tochtergesellscha�en (S. 
43 �. Urteil). Auf S. 45 heißt es: “Bei dieser Sachlage hat und hatte 
die Beklagte als herrschendes Unternehmen es in der Hand, die Un-
ternehmenspolitik nach ihrem Willen zu steuern, indem sie Weisun-
gen erteilte. Sie wusste, weiß und billigt als Konzernmutter nicht 
nur, dass die von ihr beherrschten Tochterunternehmen Energie aus 
fossilen Brennsto�en erzeugen und dabei große Mengen CO2 emit-
tieren, vielmehr hat sie ihre Töchter durch ihre unternehmerischen 
Leitentscheidungen dazu veranlasst.” Ob die Beklagte konkret An-
weisungen zum Einsatz fossiler Energieträger gegeben oder dies le-
diglich hingenommen hat, spielt rechtlich keine entscheidende 
Rolle: Sie ist für die Grundausrichtung des Konzerns und die damit 
verbundenen Emissionen verantwortlich.

I. Anwendbarkeit auf transnationale Sachverhalte
Das Gericht stellt zunächst grundlegend seine internationale Zuständigkeit 
für diesen Fall fest. Das folgt aus einer EU-Verordnung, die die Zuständig-
keit europäischer Gerichte für internationale Sachverhalte regelt und die 
Kompetenzen der Gerichte von Mitgliedsstaaten der EU gegenüber anderen 
Gericht abgrenzt (sog. Brüssel-Ia-Verordnung). 
Auch ist das deutsche Recht auf diesen Fall anwendbar. Aus europäischem 
sowie deutschem Recht folgt eindeutig, dass Betro�ene von Umweltschäden 
- hier: der umweltschädliche Ausstoß von Treibhausgasen - wählen dürfen, 
ob sie das Recht anwenden, in dem die schädigende Handlung ausgeführt 
wurde (Deutschland, bzw. Essen) oder dasjenige des Ortes, in dem der Scha-
den eingetreten ist (das wäre hier Peru) (hierzu: S. 32 �. Urteil).
Das Gericht stellt zudem klar, dass eine Person, die im Ausland lebt – in 
diesem Fall in Peru –, einen Anspruch auf Beseitigung einer Eigentumsstö-
rung nach deutschem Recht  auch nach der grundlegenden Vorschri� des § 
1004 Abs. 1 Satz 2 BGB geltend machen kann (S. 39 f. Urteil). Es spiele keine 
Rolle, ob der Eigentümer des betro�enen Grundstücks in der Nähe der Stö-
rung wohnt oder gar in Deutschland lebt. Entscheidend sei allein, dass eine 
Eigentumsbeeinträchtigung vorliegt. Der Bundesgerichtshof habe mehr-
fach entschieden, dass eine räumliche Nähe (Nachbarscha�) keine Voraus-
setzung für den Anspruch nach § 1004 BGB ist. Auch eine gegenwärtige 
rechtliche Beziehung des Störers zur Störung ist nicht notwendig. Damit 
schützt § 1004 BGB das Eigentum sehr umfassend, unabhängig davon, wo 
der Eigentümer wohnt oder wie weit er von der Störungsquelle entfernt ist.
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A permit is not a carte blanche 
to cause harm:
�e court made it clear that RWE’s sta-
te-issued permits do not exempt it �om 
civil liability. When permitted activities 
disproportionately in�inge on the rights 
of others, the possibility of liability under 
civil law remains possible.

Foreseeability since 1958: 
�e court notes that the risks associated 
with greenhouse gas emissions have 
been scientifically evident since at least 
1958, when Charles D. Keeling began do-
cumenting the steady rise in atmospheric 
CO₂ linked to human activity. On this 
basis, the court held that �om that point 
onward, major emitters could reasonably 
foresee the harmful consequences of 
their actions—and thus bear legal 
responsibility for them.

Die Deutsche Physikalische Gesellscha� sprach Anfang der 1970er 
Jahre hinsichtlich der Einwirkung menschlicher Tätigkeit auf das 
Klima und ihrer (negativen) Folgen – eine ungehinderte Industria-
lisierung und weiteres Bevölkerungswachstum vorausgesetzt von 
„unvermeidlich irreversiblen Folgen globalen Ausmaßes“ (…) Unter 
Zugrundelegung dieses wissenscha�lichen Meinungsstandes hätte 
die  Beklagte erkennen können, dass die bei der Kohleverstromung 
als „Abfallprodukt“ entstehenden CO2-Emissionen nicht nur durch 
die Verkettung besonders außergewöhnlicher Umstände, sondern 
aufgrund gewöhnlicher physikalischer Prozesse geeignet waren 
und sind, infolge des atmosphärischen Treibhausgase�ektes zu 
einem Schmelzen der Gletscher beizutragen.”
Die Beklagte als großer Energieproduzent hätte daher von ihrem 
Beitrag zur Klimakrise und den Folgen wissen müssen. Große Un-
ternehmen müssen sich laufend über den neuesten Stand von Wis-
senscha� und Technik informieren. 

Vorhersehbarkeit der Folgen fossiler Geschäftsmodelle seit 1965  
Das Gericht erklärt, dass Mitte der 1960er Jahre für Energieunterneh-
men wie die Beklagte klar vorhersehbar war, dass menschliche 
CO₂-Emissionen zur globalen Erwärmung führen und dadurch Proble-
me wie das Schmelzen von Gletschern und den Anstieg des Meeres-
spiegels verursachen. Wissenscha�liche Auswertungen von 1958 zeig-
ten bereits den Anstieg von CO₂ in der Atmosphäre. Fachgesellschaf-
ten warnten Anfang der 1970er Jahre vor den schweren und irrever-
siblen Folgen des steigenden CO₂-Ausstoßes.
Dazu heißt es im Urteil auf S. 49 f.: “Nach den wissenscha�lichen 
Messungen und Auswertungen des Klimaforschers Charles D. Kee-
ling, auf dessen Datensammlung – die sog. „Keeling-Kurve“ – sich der 
Kläger beru� (Bl. 2553 f. d.A.), wurden bereits im Jahr 1958 direkte 
Belege für die Annahme einer stetig steigenden CO2-Konzentration 
und einer damit verbundenen Erwärmung gefunden. Keeling stellte 
nach Auswertung seiner Messungen fest, dass die Verbrennung fossi-
ler Energieträger durch die Menschheit und die daraus resultierende 
CO2-Freisetzung sowie stetig steigende Konzentration von CO2 zu 
einer globalen Erwärmung mit ungewünschten Folgen wie dem 
Schmelzen der Eiskappen, einem Anstieg des Meeresspiegels, einer Er-
wärmung des Meerwassers etc. beitragen (…). 



Das Gericht macht deutlich, dass der Beitrag von RWE mit denen 
von Industriestaaten wie Spanien oder Schweden vergleichbar ist. 
So meldete die Beklagte 2013 etwa 166 Millionen Tonnen CO2, 
2014 noch über 156 Millionen Tonnen und bezeichnet sich selbst 
als „Europas größten CO2-Einzelemittenten“. In der mündlichen 
Verhandlung hat das Gericht eingangs deutlich betont, dass sich 
die Rolle und Verantwortung von Großemittenten grundlegend 
von Normalbürgern unterscheide. Die Beklagte RWE hatte argu-
mentiert, wenn sie ha�e, müsste jeder Autofahrer für seine Emis-
sionen ha�bar gemacht werden. Der Vorsitzende Richter Meyer 
kritisierte diese Behauptung scharf: Sie sei allein dazu geeignet 
Angst in der Ö�entlichkeit zu schüren und sei juristisch eindeutig 
falsch. Bei der rechtlichen Prüfung ist das Kriterium der Erheb-
lichkeit entscheidend: Im Gegensatz zu einzelnen Autofahrer:in-
nen ist der Beitrag von Großemittenten wie RWE erheblich, daher 
ist ihre Ha�barkeit nach dem deutschen Zivilrecht möglich.

Beitrag von RWE in Höhe von rund 0,4% an den globalen Gesamte-
missionen ist erheblich
Dem Gericht zufolge sind die Emissionen von RWE nicht als gering 
einzustufen. Dabei führt es aus: “Bei vergleichender Betrachtung er-
scheinen weder der (behauptete) Anteil der Beklagten von 0,38 % an 
den industriellen CO2-Emissionen noch ihr Anteil von knapp 0,24 % 
an allen CO2-Emissionen weltweit gering. Nach der Darstellung des 
Klägers bewegen sich sämtliche Verursachungsanteile der weltweit 
größten Emittenten bei jeweils weniger als 3,6 % der Gesamtemissio-
nen. In der Aufstellung der 81 weltweit größten CO2-Emittenten (…), 
auf die der Kläger Bezug nimmt, belegt die Beklagte Platz 23. Unter 
diesem Blickwinkel ist ein Anteil von 0,38 % an allen industriellen 
CO2-Emissionen weltweit kein Umstand, der nur unter besonders ei-
genartigen, ganz unwahrscheinlichen und nach dem regelmäßigen 
Verlauf außer Betracht zu lassenden Umständen zur Herbeiführung 
des Erfolges – der Klimaerwärmung und seiner behaupteten weiteren 
Folgen – geeignet ist. Der Anteil der Beklagten beläu� sich immer-
hin auf ein gutes Zehntel des Verursachungsanteils des weltweit 
größten Einzelemittenten.” (S. 52 Urteil)
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�e court made it clear that RWE’s sta-
te-issued permits do not exempt it �om 
civil liability. When permitted activities 
disproportionately in�inge on the rights 
of others, the possibility of liability under 
civil law remains possible.

Foreseeability since 1958: 
�e court notes that the risks associated 
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been scientifically evident since at least 
1958, when Charles D. Keeling began do-
cumenting the steady rise in atmospheric 
CO₂ linked to human activity. On this 
basis, the court held that �om that point 
onward, major emitters could reasonably 
foresee the harmful consequences of 
their actions—and thus bear legal 
responsibility for them.

Dieser Fall unterscheide sich laut dem Gericht daher deutlich von Fällen, 
die die Beklagte für ihre Forderung nach anderen Zurechnungsgründen 
nennt (vgl. BGH-Urteile zu „Mehltau“, „Birkenpollen“, „Wollläuse“). Dort 
ging es um Störungen, die fast nur durch natürliche Ereignisse entstehen 
und o� zufällig sind, also nicht klar nach Naturgesetzen vorhersehbar 
sind.
Hier sprechen zudem Veranlassung, Gefahrenbeherrschung und Vor-
teilsziehung für eine Zurechnung. Im Urteil heißt auf S. 56 dazu: “Die 
Beklagte als Mutterunternehmen des RWE-Konzerns hat die Emission 
von großen Mengen CO2 veranlasst, da die Errichtung und der Betrieb 
der Treibhausgasemittierenden Kra�werke auf ihrem �eien Willen und 
auf ihrer grundlegenden unternehmerischen Entscheidung beruhte und 
beruht. Über ihre Leitentscheidungen beherrscht und kontrolliert sie die 
Tochterunternehmen, die die Kra�werke betreiben; als Konzernmutter 
zieht sie wirtscha�lichen Nutzen aus der Kohleverstromung und dem 
damit zwangsläufig einhergehenden Freisetzen von vielen hundert Milli-
onen Tonnen CO2 in die Atmosphäre. Anders als potentiell betro�ene  
Grundstückseigentümer vermochte und vermag sie als großindustrielle 
Betreiberin von  Kohlekra�werken mit naturwissenscha�licher und ju-
ristischer Expertise das Risiko der Rechtsgutverletzung (zumindest ein 
Stück weit) einzuschätzen und zu steuern (…). Insoweit trägt sie auch die 
Verantwortung für das von ihr eingegangene Risiko der Gefährdung von 
Rechtsgütern Dritter, wenn sich dieses Risiko tatsächlich realisiert.”

Kausalität zwischen Emissionen von RWE und der Rechtsgutsbeein-
trächtigung
Ein essenzielles Element für die Ha�ung im Rahmen von Schadenser-
satzansprüchen sowie nach der Rechtsprechung auch im Rahmen des § 
1004 BGB ist die Kausalität zwischen der Beeinträchtigung des Rechts-
guts und dem Verhalten des Störers (hier: der Beklagten RWE). Das be-
deutet, das Verhalten der Beklagten muss (mit-)ursächlich für die Be-
einträchtigung sein.
Die Kausalkette, die der Kläger vorgetragen hatte, lautete wie folgt: 
RWE stößt mittels seiner Kra�werke THG-Emissionen in die Atmo-
sphäre. Dadurch erhöht sich die Konzentration THG-Emissionen insge-
samt und damit auch das Ausmaß der globalen Erwärmung. Infolge 
der globalen Erwärmung schmelzen die Gletscher oberhalb des Pal-
cacocha Sees und dessen Volumen erhöht sich derart, dass der See 
droht zu überlaufen. Eine Flutwelle würde das Grundstück des Klägers 
beeinträchtigen.
Dem folgt das Gericht und führt aus, dass damit die Beklagte die dro-
hende Beeinträchtigung des Klägers direkt durch ihr eigenes Handeln 
verursacht – auch wenn dieser Vorgang eine lange Kausalkette ist, die 
in einem Naturereignis, dem sogenannten Gletscherseeausbruch 
(GLOF), endet. Dieses Ereignis passiere nicht zufällig, sondern ist nach 
den Naturgesetzen zu erwarten. “Weil die Beklagte durch die Freiset-
zung von CO2 Emissionen in das Klima eingrei�, vollziehen sich nach 
dem Vortrag des Klägers genau dort die einzelnen Akte der Kausalket-
te, und zwar nahezu linear, ohne Zufälligkeiten und physikalisch bere-
chenbar.” heißt es dazu auf S. 55 Urteil) 



Das Gericht folgt der Argumentation der Beklagten nicht, wonach Kli-
maklagen zu einer Überlastung der Justiz oder einer unzulässigen Inst-
rumentalisierung für politische Zwecke führen würden (S. 63 �. 
Urteil). Das Gericht stellt klar, dass bestimmte Einwände bei der recht-
lichen Prüfung des Anspruchs keine Rolle spielen. Es ist außerdem 
nicht ungewöhnlich oder grundsätzlich verboten, dass Klagen auch 
politische Ziele verfolgen. Die Befürchtung, dass es zu einer Klagewelle 
kommt („Jeder gegen Jeden“), teilt das Gericht nicht. Denn nur erhebli-
che Beiträge führen zu einer Ha�ung. Der aktuelle Fall zeigt zudem, 
wie hoch die Hürden für solche Klagen sind und wie aufwendig die 
Verfahren sein können. Insgesamt sieht das Gericht keinen rechtlichen 
Grund, klagende Eigentümer:innen generell abzuweisen oder ihre An-
sprüche unbeachtet zu lassen.
Das Gericht führt dazu abschließend aus (S.64 Urteil): “Insgesamt zielt 
die Argumentation der Beklagtenseite, Lösungen in diesem Konflikt 
könnten ausschließlich auf der staatlichen und politischen Ebene um-
gesetzt werden, darauf ab, Klagen (von Emissionsschäden) betro�ener 
Eigentümer von vornherein abzuwehren, ohne in eine juristische Prü-
fung oder gar eine Beweiserhebung über die streitigen Tatsachen ein-
steigen zu müssen. Für einen derartigen Umgang mit dem vorliegenden 
Fall sieht der Senat keine gesetzliche Grundlage.”

Komplexität und politische Natur der Klimakrise steht Haf-
tung nicht entgegen
Die zivilrechtliche Ha�ung ist bei Summations-, Distanz- 
und Langzeitschäden nicht generell ausgeschlossen (S. 59 
Urteil). Der von der Beklagten zitierte „Waldschadensfall“ 
von 1987 (BGH, Urteil vom 10.12.1987 – III ZR 220/86) 
schließt eine individuelle Ha�ung für Umweltschäden nicht 
generell aus, sondern scheiterte damals nur am fehlenden 
konkreten Kausalitätsnachweis. Anders als dort handelt es 
sich hier um konkrete CO2-Emissionen eines bestimmten 
Unternehmens, deren globale Wirkung wissenscha�lich 
nachvollziehbar und nachweisbar ist. Daher ist eine zivil-
rechtliche Ha�ung der Beklagten grundsätzlich möglich.
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�e court notes that the risks associated 
with greenhouse gas emissions have 
been scientifically evident since at least 
1958, when Charles D. Keeling began do-
cumenting the steady rise in atmospheric 
CO₂ linked to human activity. On this 
basis, the court held that �om that point 
onward, major emitters could reasonably 
foresee the harmful consequences of 
their actions—and thus bear legal 
responsibility for them.

III. Rechtswidrigkeit der Eigentumsbeeinträchtigung
Das Gericht stellt unmissverständlich fest: Der Anspruch 
aus § 1004 Abs. 1 BGB erlegt einem Störer grundsätzlich 
die Verantwortung für jegliches Verhalten auf, dessen 
Folgen einen anderen unzumutbar beeinträchtigen. Damit 
steht das Gericht im Einklang sowohl mit der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung, als auch der herrschenden Mei-
nung in der Fachliteratur, wie es ausführt. Es kommt 
danach weder darauf an, ob diese Handlungen -  die hier 
den Klimawandel befeuern - durch Gesetze oder staatliche 
Genehmigungen erlaubt sind, noch, ob Emissionszertifikate 
gekau� wurden. Die Norm ordnet eine Verantwortung 
auch für rechtmäßiges Handeln an (S. 65 �. Urteil). Damit 
avanciert diese schon über 100 Jahre alte Vorschri� erneut 
zu einer zentralen Norm für die soziale Verantwortung 
großer Unternehmen und Industriebetriebe. 

Zivilrechtliche Haftung bei mehreren Verursachern
Das Gericht stellt klar: Auch wenn die Beklagte nur eine 
von vielen CO₂-Emittenten ist, darf der Kläger sie allein in 
Anspruch nehmen (S. 64 �. Urteil). Selbst wenn zusätzlich 
eine Ha�ung anderer Akteure denkbar wäre, hindert das 
den Kläger nicht daran, ausschließlich gegen die Beklagte 
als Handlungsstörerin vorzugehen. Nach ständiger Recht-
sprechung kann bei mehreren Störern jeder einzeln in An-
spruch genommen werden – unabhängig von seinem kon-
kreten Beitrag zur Störung. Der Kläger muss sich also nicht 
auf einen anderen möglichen Verantwortlichen verweisen 
lassen. RWE steht in diesem Fall exemplarisch für viele 
andere große Emittenten, gegen die ebenfalls ähnlich vor-
gegangen werden könnte.



B: Zwischenfazit
Mit seinem Urteil erkennt das OLG Hamm grund-
sätzlich die zivilrechtliche Ha�ung großer Emitten-
ten für klimabedingte Schäden an. Es stellt klar, dass 
die Folgen fossiler Geschä�smodelle seit Mitte der 
60er Jahre vorhersehbar waren und erhebliche Bei-
träge zum Klimawandel rechtswidrige Eigentumsbe-
einträchtigungen begründen können, selbst wenn die 
Emissionen genehmigt waren. Damit setzt das Ge-
richt zentrale Weichen für zivilrechtliche Ansprüche 
gegen Großemittenten. 

IV. Keine Mitverantwortung des Klägers
Das Gericht hat eine Mitverantwortung des Klägers abgelehnt. Er hat mit 
dem Erwerb dieses Hauses in einem Risikogebiet auch nicht schlicht for-
muliert “selbst Schuld”, wie es ihm die Beklagte es sinngemäß vorgeworfen 
hatte. 
Saúl Luciano Lliuya als Kläger, wie auch viele andere Betro�ene der ge-
fährlichen Folgen des Klimawandels, unterliegen nach den Feststellungen 
des OLG Hamm einem “sogenannten Duldungszwang.” Sie haben die Ver-
haltensweisen der großen Unternehmen und des globalen Nordens zu er-
dulden, ohne daran etwas ändern zu können. Der Kläger muss so die kon-
krete Beeinträchtigung seines Eigentums hinnehmen, denn er kann die 
Emissionen im globalen Norden nicht stoppen, wie der vorsitzende Richter 
des Senats in der mündlichen Urteilsverkündung ausführt. Daran hat der 
Kläger keine Mitschuld, denn diese Verursachungsbeiträge stammen 
“nicht aus der Sphäre des Klägers.” 
Auch ist demnach ohne rechtliche Relevanz, dass der Kläger das Haus im 
Wege einer vorweggenommenen Erbfolge von seinen Eltern übernommen 
hat und insofern möglicherweise wissen konnte, dass er Eigentum an 
einem bedrohten Haus erwirbt. Denn wenn er mit diesem Argument die 
Übertragung des Hauses abgelehnt hätte, “stünden der Beklagten auf Klä-
gerseite dessen Rechtsvorgänger gegenüber, ohne dass insofern eine Selbst-
gefährdung ersichtlich wäre". Es ist nicht dargetan, dass die Eltern des Klä-
gers im Jahre 1984 ihre Grundstücksnutzung auf eine durch den menschen-
gemachten Klimawandel möglich gewordene GLOF auszurichten und ins-
besondere den Bau des Wohngebäudes vernün�igerweise zur Vermeidung 
einer Eigengefährdung zu unterlassen hatten.”
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C: Mythen der Verantwortungslosigkeit entkräftet
Großemittenten begegnen Klagen, die darauf abzielen, sie für ihren Beitrag zur Klimakrise zu Verantwortung zu ziehen, 
häufig mit einem ähnlichen Repertoire an Argumenten. Darunter die vermeintliche Unzumutbarkeit individueller Ha�ung, 
die Komplexität globaler Ursachenketten sowie die mangelnde Vorhersehbarkeit konkreter Klimafolgen. Dieser Argumente 
bediente sich auch die Beklagte RWE. Ziel dabei ist, ihre Verantwortung für die Klimakrise und ihre Folgen in Frage zu stel-
len. Mit der Entscheidung des OLG Hamm steht fest, dass Großemittenten für die Klimakrise eine (zivil-)rechtliche Verant-
wortung tragen. Dabei hat das Gericht einigen der wichtigsten Gegenargumenten, die Großemittenten immer wieder ins Feld 
führen, deutlich widersprochen – mit weitreichender Bedeutung nicht nur für zukün�ige rechtliche Verfahren, sondern auch 
für den politischen und gesellscha�lichen Diskurs.



A permit is not a carte blanche 
to cause harm:
�e court made it clear that RWE’s sta-
te-issued permits do not exempt it �om 
civil liability. When permitted activities 
disproportionately in�inge on the rights 
of others, the possibility of liability under 
civil law remains possible.

Foreseeability since 1958: 
�e court notes that the risks associated 
with greenhouse gas emissions have 
been scientifically evident since at least 
1958, when Charles D. Keeling began do-
cumenting the steady rise in atmospheric 
CO₂ linked to human activity. On this 
basis, the court held that �om that point 
onward, major emitters could reasonably 
foresee the harmful consequences of 
their actions—and thus bear legal 
responsibility for them.

Position des Oberlandesge-
richts Hamm in seinem Urteil 
vom 28.5. 2025

Die Entscheidung des Gerichts 
über zivilrechtliche Ansprüche 
gegen Großemittenten zum 
Schutz vor den Folgen der Kli-
makrise steht in Einklang mit 
der Gewaltenteilung (S. 63 f. 
Urteil).

Typische Argumente gegen 
Haftung von Großemittenten 
angesichts der Klimakrise

Zivilrecht ist auf Ansprüche, 
die infolge der Klimakrise ent-
stehen, nicht anwendbar. Es 
handelt sich um politische 
Fragen, die allein der Gesetzge-
ber adressieren kann.



Position des Oberlandesge-
richts Hamm in seinem Urteil 
vom 28.05.2025

Es geht um klar identifizierba-
re CO₂-Emissionen eines be-
stimmten Unternehmens, 
deren weltweite Auswirkungen 
wissenscha�lich belegt und 
nachvollziehbar sind. Daher ist 
eine zivilrechtliche Ha�ung 
der Beklagten grundsätzlich 
möglich
(S. 54 � Urteil).

Typische Argumente gegen 
Haftung von Großemittenten 
angesichts der Klimakrise

Ursachenkette des Klimawan-
dels ist angesichts wissen-
scha�licher Unsicherheiten 
zu komplex.
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A permit is not a carte blanche 
to cause harm:
�e court made it clear that RWE’s sta-
te-issued permits do not exempt it �om 
civil liability. When permitted activities 
disproportionately in�inge on the rights 
of others, the possibility of liability under 
civil law remains possible.

Foreseeability since 1958: 
�e court notes that the risks associated 
with greenhouse gas emissions have 
been scientifically evident since at least 
1958, when Charles D. Keeling began do-
cumenting the steady rise in atmospheric 
CO₂ linked to human activity. On this 
basis, the court held that �om that point 
onward, major emitters could reasonably 
foresee the harmful consequences of 
their actions—and thus bear legal 
responsibility for them.

Position des Oberlandesge-
richts Hamm in seinem Urteil 
vom 28.5. 2025

Das ist eine Schutzbehauptung. 
Im Rahmen der Adäquanz 
wird geprü�, ob der Beitrag er-
heblich ist, sodass keine Be-
fürchtung von Klagen “Jeder 
gegen Jeden” besteht. (S. 63 
Urteil). Dass die Klimakrise 
von einer Mehrzahl von Verur-
sachern herbeigeführt wird, 
steht der Ha�ung nicht entge-
gen (S. 64 Urteil).

Typische Argumente gegen 
Haftung von Großemittenten 
angesichts der Klimakrise

Einzelne Emittenten in die 
Ha�ung zu nehmen ist ange-
sichts ihrer Vielzahl und klei-
ner Beiträge willkürlich, denn 
die gesamte Menschheit ist für 
die Klimakrise verantwortlich. 
“Jeder Autofahrer könnte ver-
klagt werden”



Position des Oberlandesge-
richts Hamm in seinem Urteil 
vom 28.05.2025

Die von deutschen Behörden 
erteilten Genehmigungen für 
den Anlagenbetrieb sowie die 
Zuteilung von Emissionszertifi-
katen nach dem Treibhaus-
gas-Emissionshandelsgesetz 
(TEHG), verpflichten den 
Kläger nicht dazu, eine ihm 
konkret drohende Beeinträch-
tigung seines Eigentums hinzu-
nehmen (S. 79 f. Urteil).eine zi-
vilrechtliche Ha�ung der Be-
klagten grundsätzlich möglich
(S. 54 � Urteil).

Typische Argumente gegen 
Haftung von Großemittenten 
angesichts der Klimakrise

Eine Ha�ung ist ausgeschlos-
sen, wenn eine Genehmigung 
vorliegt. Lore
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A permit is not a carte blanche 
to cause harm:
�e court made it clear that RWE’s sta-
te-issued permits do not exempt it �om 
civil liability. When permitted activities 
disproportionately in�inge on the rights 
of others, the possibility of liability under 
civil law remains possible.

Foreseeability since 1958: 
�e court notes that the risks associated 
with greenhouse gas emissions have 
been scientifically evident since at least 
1958, when Charles D. Keeling began do-
cumenting the steady rise in atmospheric 
CO₂ linked to human activity. On this 
basis, the court held that �om that point 
onward, major emitters could reasonably 
foresee the harmful consequences of 
their actions—and thus bear legal 
responsibility for them.

Position des Oberlandesgerichts Hamm 
in seinem Urteil vom 28.5. 2025

“Richtig ist zwar, dass eine auskömmli-
che Energieversorgung für Deutschland 
und seine Einwohner von größtem Inter-
esse ist. Dieser Umstand bedeutet aber 
nicht, dass die Gewinnung von Energie 
gerade durch die Beklagte und/oder 
durch die Verbrennung von fossilen 
Energieträgern zu erfolgen hat. (…) 
Hinzu kommt, dass das allgemeine Inte-
resse in Deutschland an einer umfassen-
den Versorgung mit Energie nicht einen 
Bürger Perus zu zwingen vermag, eine 
Beeinträchtigung seines Grundeigen-
tums zu dulden. Dies gilt umso mehr, als 
es zum einen um wesentliche Beein-
trächtigungen geht und zum anderen 
der Kläger an der in Deutschland gene-
rierten Energie keine Teilhabe hat.” (S. 
80 f. Urteil).

Typische Argumente gegen 
Haftung von Großemittenten 
angesichts der Klimakrise

Fossile Energieerzeugung rich-
tet sich nach dem Bedarf und 
dient dem Gemeinwohl.



Position des Oberlandesgerichts 
Hamm in seinem Urteil vom 
28.05.2025

“Bei dieser Sachlage hat und hatte 
die Beklagte als herrschendes Un-
ternehmen es in der Hand, die Un-
ternehmenspolitik nach ihrem 
Willen zu steuern, indem sie Wei-
sungen erteilte. Sie wusste, weiß 
und billigt als Konzernmutter nicht 
nur, dass die von ihr beherrschten 
Tochterunternehmen Energie aus 
fossilen Brennsto�en erzeugen und 
dabei große Mengen CO2 emittie-
ren, vielmehr hat sie ihre Töchter 
durch ihre unternehmerischen Lei-
tentscheidungen dazu veranlasst.” 
(S. 45 Urteil).

Typische Argumente gegen 
Haftung von Großemittenten 
angesichts der Klimakrise

Emissionen der Tochterunter-
nehmen können dem Mutter-
konzern nicht zugerechnet 
werden.
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Mit dem Urteil des Oberlandesgerichts Hamm im Fall 
Lliuya gegen RWE wurde Rechtsgeschichte geschrieben. 
Zum ersten Mal hat ein deutsches Gericht anerkannt, dass 
ein Unternehmen für seinen Beitrag zur globalen Klimak-
rise zivilrechtlich ha�bar gemacht werden kann – auch 
über Landesgrenzen hinweg. Die detaillierten rechtlichen 
Ausführungen des OLG Hamm zur Kausalität, zur Zurech-
nung von Emissionen und zur Rolle von Großemittenten 
als Störer im Sinne des §�1004 BGB sind auch auf anders 
gelagerte zivilrechtliche Fälle beispielsweise auf die Be-
grenzung kün�iger Emissionen oder auf Schadensersatz 
gerichtete Ansprüche übertragbar.
Ob in Deutschland, Europa oder weltweit: Die Argumenta-
tionslinie dieses Urteils wird kün�ig in Gerichtssälen zi-
tiert, geprü� und angewendet werden. In ihrer Klarheit 
und Präzision ist die Entscheidung ein Türö�ner für weite-
re Klimaklagen, nicht nur gegen RWE, sondern auch gegen 
andere große Emittenten.

3. Ausblick



Diese Entscheidung ist der Au�akt zu einer 
neuen Ära der Verantwortlichkeit. Die rechtli-
chen Weichen sind gestellt – und die Wissen-
scha� liefert längst belastbare Grundlagen. 
Welche Schäden auf die Klimakrise zurückzu-
führen sind und wer aufgrund erheblicher Emis-
sionsbeiträge Verantwortung trägt, lässt sich 
heute so präzise bestimmen wie nie zuvor. Wenn 
in der Wirtscha� und Politik nicht e�ektive 
Maßnahmen ergri�en werden, um dem Verursa-
cherprinzip gerecht zu werden und Emissionen 
zu senken, werden weitere Klagen folgen. Als 
nächster Schritt werden Recht und Wissenscha� 
in einem Verfahren so zusammenwirken, dass 
Verursacher der Klimakrise tatsächlich im kon-
kreten Fall ha�bar gemacht werden. Die Voraus-
setzungen dafür sind nun gescha�en.

Zugleich wirkt das Urteil über den rechtlichen Kon-
text hinaus und hat sowohl wirtscha�liche als auch 
politische Implikationen: 
 Unternehmen, die in erheblichem Maß zur Kli-
makrise beitragen, müssen kün�ig das Risiko recht-
licher Ha�ung in ihre Geschä�smodelle einkalku-
lieren. Wer Gewinne aus fossilen Geschä�smodellen 
schöp�, muss auch Verantwortung für die Schäden 
übernehmen.
 Für politische Entscheidungsträger erö�net sich 
nun ein entscheidendes Zeitfenster. Das Momentum 
ist da, um klare gesetzliche Rahmenbedingungen zu 
scha�en, die das Verursacherprinzip konsequent 
umsetzen und die Kostenlast gerecht verteilen. Ge-
lingt dies nicht, werden Konzerne mit dem ständi-
gen Risiko der Ha�barkeit wirtscha�en müssen – 
und Betro�ene weltweit werden mit gestärktem 
Rücken zu den Gerichten ziehen.
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